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Gemeinde Arpsdorf 
 

 

Arpsdorf, 17.02.2022 

 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Der Bau- und Wegeausschuss der Gemeinde Arpsdorf ist zu einer Sitzung am 

 
Dienstag, den 01.03.2022, um 19:30 Uhr, 

im Sportlerheim, Schulstraße 14, 24634 Arpsdorf 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Bürgermeisters / des Ausschussvorsitzenden 
 

 

 

6 Tor altes Gerätehaus 
 

 

 

7 Neuer Knick Sportplatz 
 

 

 

8 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

9 Anfragen aus dem Ausschuss 
 

 

 

10 Grundstücksangelegenheiten 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 

Hinweis: 
 
Die Sitzung findet unter Einhaltung der 3G-Regeln statt.  

Bitte bringen Sie Ihren Impf-, Genesenen- oder aktuellen Testnachweis (nicht älter als 24 Stunden bei Anti-
gen-Schnelltest oder 48 Stunden bei PCR-Test) mit. 

Die allgemeingültigen Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten, bitte tragen Sie Ihre OP- oder FFP2-
Maske bis Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. 
 
 
gez. Olaf Wendlandt 
Ausschussvorsitzender 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Amt Mittelholstein 
- Der Amtsdirektor - 
für die Gemeinde Steenfeld 
 
 
Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
zur Aufstellung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Steenfeld  
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Steenfeld hat in ihrer Sitzung am 13.07.2020 die Aufstel-
lung eines Flächennutzungsplanes für das Gemeindegebiet beschlossen.  
 
Gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) hat die Gemeinde die Öffentlichkeit frühzeitig über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die 
Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht kommen, und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten. 
 
Zu diesem Zweck gibt die Gemeinde der Öffentlichkeit die Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung (Anhörung). 
Der Anhörungstermin findet statt am 
 

Montag, den 07. März 2022 um 19.00 Uhr 
im Gemeindehaus Spann, Hauptstraße 5a, 25557 Steenfeld. 

 
Jedermann hat Gelegenheit, an diesem Tag die beabsichtigten Planungen mit Vertretern der Ge-
meinde und dem Planungsbüro zu erörtern. 
 
Eine Informationsveranstaltung findet am  
 

Samstag, den 27. Februar 2022 um 09.30 Uhr 
im „Hademarscher Hof“, Im Kloster 15, 25557 Hanerau-Hademarschen 

 
statt. 
 
 
Hohenwestedt, den 18.02.2022 
 
Amt Mittelholstein 
- Der Amtsdirektor - 
Im Auftrag 
gez. Janine Heitmann-Rohweder  
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Amt Mittelholstein 
- Der Amtsdirektor - 
für die Gemeinde Steenfeld 
 
 
Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 3 „Solarpark Steenfeld“ der 
Gemeinde Steenfeld  
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Steenfeld wird in ihrer Sitzung am 07.03.2022 über die 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 3 „Solarpark Steenfeld“ der Gemeinde 
beraten. 
 
Gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) hat die Gemeinde die Öffentlichkeit frühzeitig über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die 
Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht kommen, und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten. 
 
Zu diesem Zweck gibt die Gemeinde der Öffentlichkeit die Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung (Anhörung). 
Der Anhörungstermin findet statt am 
 

Montag, den 07. März 2022 um 19.00 Uhr 
im Gemeindehaus Spann, Hauptstraße 5a, 25557 Steenfeld. 

 
Jedermann hat Gelegenheit, an diesem Tag die beabsichtigten Planungen mit Vertretern der Ge-
meinde und dem Planungsbüro zu erörtern. 
 
Eine Informationsveranstaltung findet am  
 

Samstag, den 27. Februar 2022 um 09.30 Uhr 
im „Hademarscher Hof“, Im Kloster 15, 25557 Hanerau-Hademarschen 

 
statt. 
 
 
Hohenwestedt, den 18.02.2022 
 
Amt Mittelholstein 
- Der Amtsdirektor - 
Im Auftrag 
gez. Janine Heitmann-Rohweder 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

I. Nachtragshaushaltssatzung 

der Gemeinde Hohenwestedt 

für das Haushaltsjahr 2021 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 Abs. 1 und § 80 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung für 

Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänder-

ten Fassung vom 25.05.2021 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 566) wird nach Beschluss der Gemeinde-

vertretung vom 15.06.2021 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan werden 

 
    Und damit der Gesamtbetrag des 

Haushaltsplanes einschl. der Nachträ-
ge 

  erhöht 
um 

EUR 

vermindert 
um 

EUR 

gegenüber 
bisher 
EUR 

nunmehr 
festgesetzt 

auf 
EUR 

1. im Ergebnisplan der     

 Gesamtbetrag der Erträge 3.703.8000,00 2.983.20,00 12.635.300,00 13.355.900,00 

 Gesamtbetrag der Aufwendungen 471.100,00 30.800,00 12.372.700,00 12.813.100,00 

 Jahresüberschuss 3.232.700,00 2.952.400,00 262.500,00 542.800,00 

      

2. im Finanzplan der     

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit 

3.703.800,00 2.983.200,00 12.635.300,00 13.355.900,00  

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit 

225.200,00 28.200,00 12.159.700,00 12.356.700,00  

      

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 

1.675.100,00 448.500,00 3.741.200,00 4.967.800,00 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 

4.140.900,00 3.163.400,00 5.330.800,00 6.308.300,00 

    
festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen 
von bisher 3.048.500,00 EUR auf 2.600.000,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigun-
gen 

von bisher 0,00 EUR auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 0,00 EUR auf 0,00 EUR 

4.  die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen 
Stellen 

   auf 40,22  

 

 



111 
 

 

 

 

§ 3 

 

Unverändert 

 

§ 4 

 

Unverändert 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 5.000,00 EUR beträgt. 

 

 

 

Hohenwestedt, den 15.06.2021 

 

 

gez.   (L.S.) 

 

Jan Butenschön 

(Bürgermeister) 

 

 

 

Die vorstehende I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich 

bekannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die I. Nachtragshaushaltssatzung und den I. Nachtrags-

haushaltsplan mit den Anlagen nehmen. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt 

Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Am-

tes Mittelholstein unter www.amt-mittelholstein.de.  
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Gemeinde Seefeld 
 

 

18.02.22 

 

Amtliche Bekanntmachung 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seefeld ist zu einer Sitzung am 

 
Mittwoch, den 02.03.2022, um 19:30 Uhr, 

im Gemeindehaus Alte Schule, Mühlenstraße 3, 25557 Seefeld 
 

einberufen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen der Bürgermeisterin 
 

 

 

6 Berichte aus den Arbeitsgruppen 
 

 

 

7 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

8 Neufassung der Benutzungs- und Entgeltordnung für das Dorfgemeinschafts-
haus "Alte Schule" 
 

 

 

9 Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Beseitigung 
von Abwasser aus Grundstückskläranlagen der Gemeinde Seefeld 
 

 

 

10 Neufassung der Satzung über die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücks-
kläranlagen der Gemeinde Seefeld 
 

 

 

11 Anbau Dorfgemeinschaftshaus - Stand der Planung 
 

 

 

12 Bericht über den Jahresabschluss zum 31.12.2020; Wasserversorgung Seefeld 
 

 

 

13 Anfragen aus der Gemeindevertretung 
 

 

 

14 Auftragsvergabe - Lieferung und Montage von Spielplatzgeräten 
 

 

 

15 Ausweisung eines Baugebiets in der Gemeinde Seefeld 
- Vergabe des Auftrages zur Erstellung eines Bebauungsplanes 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
gez. Cathrin Hinrichsen 
Bürgermeisterin 
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Gemeinde Hohenwestedt 

 
 

 
Hohenwestedt, 18.02.2022 

 

 
Amtliche Bekanntmachung 

 
 
Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Hohenwestedt ist zu einer Sitzung am 

 
Dienstag, den 01.03.2022, um 19:00 Uhr, 

im Forum, Rektor-Wurr-Straße 1-3, 24594 Hohenwestedt 

 
einberufen. 

 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwe-

senheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten 
Sitzung vom 16.11.2021 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Berichte und Mitteilungen 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 Städtebauförderungsprogramm 
 

 

 

8 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 56 "Carrée Friedrichstraße-Wilhelmstraße-
Lindenstraße-Apothekergang" 
- Aufstellungsbeschluss und Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
 

 

 

9 Mülleimer/Bänke Wegenetz 
 

 

 

10 Bericht Sachstände laufende B-Plan-Verfahren 
 

 

 

11 Sachstandsbericht Ausbau "Lerchenfeld" 
 

 

 

12 Abstimmung Begehungstermine Bau- und Umweltausschuss 
 

 

 

13 Anfragen aus dem Ausschuss 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 

Hinweis: 
 

Die Sitzung findet unter Einhaltung der 3G-Regeln statt.  

Bitte bringen Sie Ihren Impf-, Genesenen- oder aktuellen Testnachweis (nicht älter als 24 Stunden bei Antigen-
Schnelltest oder 48 Stunden bei PCR-Test) mit. 

Die allgemeingültigen Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten, bitte tragen Sie Ihre OP- oder FFP2-Maske bis 
Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. 
 
gez. Udo Ahlf 
Ausschussvorsitzender 
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Gemeinde Beringstedt 

 

 

Beringstedt, 18.02.2022 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Beringstedt ist zu einer Sitzung am 

 
Montag, den 28.02.2022, um 19:30 Uhr, 

im Versammlungsraum der Gemeinde, Schulberg 5, 25575 Beringstedt 

 
einberufen. 

 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwe-

senheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten 
Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Bürgermeisters 
 

 

 

6 Berichte aus den Ausschüssen 
 

 

 

7 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

8 Verpflichtung eines neuen Gemeindevertreters 
 

 

 

9 Neubesetzung der Ausschüsse 
 

 

 

10 Wahl einer stellvertretenden Ausschussvorsitzenden oder eines stellvertretenden Aus-
schussvorsitzenden für den Bau- und Umweltausschuss 
 

 

 

11 Reinigung von Einsatzschutzkleidung der Feuerwehr 
 

 

 

12 Neufassung der Satzung über die Beseitigung von Abwasser aus Grundstückskläranla-
gen der Gemeinde Beringstedt 
 

 

 

13 Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Beseitigung von Ab-
wasser aus Grundstückskläranlagen der Gemeinde Beringstedt 
 

 

 

14 Neufassung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Satzung über die Abwasserbeseiti-
gung der Gemeinde Beringstedt 
 

 

 

15 Neufassung der Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kindertageseinrichtung 
 

 

 

16 Neubau Kita 
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17 Anfragen aus der Gemeindevertretung 
 

 

 

18 Grundstücksangelegenheiten 
 

 

 

19 Personalangelegenheiten 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 

Hinweis: 
 

Die Sitzung findet unter Einhaltung der 3G-Regeln statt.  

Bitte bringen Sie Ihren Impf-, Genesenen- oder aktuellen Testnachweis (nicht älter als 24 Stunden bei Antigen-
Schnelltest oder 48 Stunden bei PCR-Test) mit. 

Die allgemeingültigen Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten, bitte tragen Sie Ihre OP- oder FFP2-Maske bis 
Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. 
 
 
 
gez. Sönke Rohwer 
Bürgermeister 

 


